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AZ.: 471.21 - TA: 471.21:0011 - ID 301327 

Gemeinde Nordheim      
Landkreis Heilbronn       

 

 

 

 

 

 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden - Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Nord-
heim am 17.05.2024 folgende Satzung für die Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichts (FLIBS+) an 
der Kurt-von-Marval-Schule beschlossen: 

Für die Arbeit in der Einrichtung sind die gesetzlichen Bestimmungen und die folgende Satzung maßge-
bend: 

 

§ 1 
Aufgabe der Einrichtung 

1) „FLIBS+“ ist ein freiwilliges Betreuungsangebot der Gemeinde Nordheim und hat die Aufgabe, 
Schüler der Kurt-von-Marval-Schule außerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts zu be-
treuen. Die Ferienbetreuung können alle Grundschulkinder, die in Nordheim und Nordhausen 
wohnen, in Anspruch nehmen. 
Die Einrichtung hat einen familienergänzenden Auftrag und soll die Entwicklung des Kindes zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung 
und Erziehung fördern. 

2) Es findet kein Unterricht statt. Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben in der Betreuung ab 
13.30 Uhr. Dabei werden sie vom erzieherischen Personal begleitet. Die Überprüfung der Haus-
aufgaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt den Eltern / Personensorgeberechtigten der 
Kinder. 

3) Für die Kinder wird ein separat zu zahlendes Mittagessen angeboten.  

4) Für die Betreuung wird eine öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben (§ 6). 

 

§ 2 
Aufnahme / Anmeldung / Änderung 

(1) In die Einrichtung werden schulpflichtige Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit aufgenom-
men. 

(2) Die Anmeldung zur Betreuung muss schriftlich erfolgen. Die Aufnahme erfolgt für die von der 
Verwaltung zugesagten Betreuungstage für ein Schuljahr. Neuaufnahmen und Zubuchungen 
sind im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten möglich. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht 
jedoch nicht. Die vereinbarte Betreuung je Woche ist durchgehend zu bezahlen. Eine „block-
weise“ Anmeldung (z.B. nur KW 13, 20 und 30 oder jeden 2. Montag usw.) ist nicht vorgesehen. 

(3) Änderungen der gebuchten Betreuungseinheiten sind zum Quartalsende möglich. 

(4) Kinder, die bereits die Einrichtung besuchen und in den kommenden Schuljahren die Betreuung 
weiterhin benötigen, erhalten einen Platz, müssen aber pro Schuljahr neu angemeldet werden. 

 

Satzung der Gemeinde Nordheim 
für die Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichts (FLIBS+) 

an der Kurt-von-Marval-Schule 
Gültig ab 09.09.2024 
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§ 3 
Abmeldung / Kündigung 

(1) Das Betreuungsverhältnis kann zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden. Bei Wegzug ist 
eine Kündigung zum Monatsende möglich. 

(2) Die Gemeinde Nordheim kann das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen zum 
Monatsende unter Angabe des Grundes schriftlich kündigen. Kündigungsgründe sind unter an-
derem: 

 Das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden Zeitraum von 
vier Wochen. 

 Die wiederholte Nichtbeachtung der in der Schulordnung aufgeführten Regeln. 

 Ein Zahlungsrückstand des Elternbeitrages von mehr als zwei Monaten. 

 Wenn der Träger nicht mehr in der Lage ist, das Kind fachgerecht zu betreuen, da an-
sonsten das Wohl des Kindes selbst, der anderen Kinder oder das des Personals gefähr-
det ist. 

 

§ 4 
Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten 

(1) Die Betreuung der Kinder findet an Schultagen täglich von 7.00 Uhr bis 7.55 Uhr (Randzeit), von 
12.15 Uhr bis 13.30 Uhr (Mittagspause) und von 13.30 bis 14.30 (Hausaufgabenbetreuung) statt 
sowie mittwochs und freitags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr (Übzeit und Freispiel). 

Während den Ferien wird eine durchgängige Betreuung von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder bis 
15.00 Uhr angeboten. In den Weihnachtsferien und an den gesetzlichen Feiertagen wird keine 
Betreuung angeboten. 

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt gesondert im Vorfeld der jeweiligen Ferien.  

(2) Voraussetzung für die Betreuung an Schultagen ist eine Mindestanmeldezahl von 8 Kindern. 
Voraussetzung für die Durchführung der Ferienbetreuung bis 13.30 Uhr ist eine Mindestanmel-
dezahl von 8 Kindern. 
Voraussetzung für die Durchführung der Ferienbetreuung bis 15.00 Uhr ist eine Mindestanmel-
dezahl von 5 Kindern.  

(3) Kann ein Kind die Betreuung nicht besuchen, ist die Einrichtungsleitung zu benachrichtigen. 

 

§ 5 
Ferien und Schließung der Einrichtung aus besonderem Anlass 

(1) Die Ferienzeiten entsprechen den Schulferien und beweglichen Ferientagen der Schule. Die 
Schließtage der Einrichtung werden rechtzeitig bekanntgegeben.  

(2) Muss die Einrichtung aus besonderem Anlass geschlossen bleiben, werden die Eltern hiervon 
rechtzeitig unterrichtet. Besondere Anlässe sind z.B. Krankheit, Weiterbildungsveranstaltungen, 
behördliche Anordnungen, nicht gegebene Mindestpersonalausstattung, betriebliche Mängel, 
Personalveranstaltungen, Veranstaltungen der Schule. 

(3) Der Träger der Einrichtung ist bemüht, eine über die Dauer von drei Tagen hinausgehende 
Schließung der Einrichtung zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung 
der Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen werden muss. 

 

§ 6 
Betreuungsgebühr (Elternbeitrag) 

Die Gemeinde erhebt für die Schülerbetreuung Gebühren nach dieser Satzung. 
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§ 7 
Gebührenschuldner 

(1) Die Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten bzw. die weiteren Unterhaltsverpflichteten 
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn durch sie selbst oder in ihrem Auftrag das Kind in der 
Betreuungseinrichtung aufgenommen wird.  

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 8 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Gebühren 

(1) Die Höhe der Betreuungsgebühr wird abhängig von der Anzahl der Kinder in der Schülerbetreuung so-
wie dem monatlichen Netto-Familieneinkommen (einkommensabhängige Staffelung) festgesetzt.  

(2) Die aktuellen Betreuungsgebühren für die Schülerbetreuung in Nordheim werden in der An-
lage 1 dargestellt. Sie besitzen bis zum Beschluss von neuen Gebühren durch den Gemeinderat 
Gültigkeit. 

(3) In diesen Gebühren ist das Mittagessen nicht enthalten. Dieses wird entsprechend der monatli-
chen Inanspruchnahme abgerechnet und aufgrund der Satzung über die Erhebung von Essens-
geld festgelegt. 

(4) Kosten für Fahrten und Eintritte bei Ausflügen werden gegebenenfalls separat abgerechnet. 

(5) Kurzfristig zusätzlich benötige Betreuungseinheiten können in Ausnahmefällen nach Absprache 
einzeln dazu gebucht werden. Die Gebühr hierfür beträgt für die Randzeit und die Hausaufga-
benbetreuung 4 €, für die Mittagspause 6 € (Essenspreis nicht enthalten) und für die Nachmit-
tage 8 €.  

(6) Eine Erstattung der Gebühr wegen nicht in Anspruch genommener angemeldeter Betreuungs-
zeiten durch Krankheit oder sonstige Verhinderung erfolgt nicht. 

Da der Elternbeitrag eine Beteiligung an den allgemeinen Betriebskosten der Schülerbetreuung 
ist, ist die Gebühr auch für Zeiten zu entrichten, in denen die Einrichtung aus besonderem An-
lass geschlossen ist. Siehe hierzu § 5. 

Fehlt ein Kind aus medizinischen Gründen mindestens 3 Wochen am Stück und wird der medizi-
nische Grund durch ein ärztliches Attest bescheinigt, wird der Beitrag für diese Zeit gutgeschrie-
ben. 

(7) Maßgebend für die Einstufung in eine der Einkommensgruppen ist das monatliche Netto-Fami-
lieneinkommen. Die Verwaltung nimmt die Einstufung auf Grundlage von Einkommenssteuerbe-
scheiden vor. Liegt kein aktueller Steuerbescheid vor, werden drei aktuelle Verdienstbescheini-
gungen zugrunde gelegt. 

Werden die geforderten Unterlagen nicht vorgelegt, erfolgt eine Einstufung in die oberste Ein-
kommensgruppe. 

(8) Zum Einkommen zählen sämtliche Einkünfte aller zu berücksichtigenden Familien-/ Haushalts-
mitglieder, auch Lebenspartner. Bei im Haushalt lebenden Kindern ist das Einkommen erst nach 
dem Ende des Kindergeldanspruches zu berücksichtigen. Das Einkommen setzt sich insbeson-
dere zusammen aus: Arbeitsverdienst, Kindergeld, Elterngeld, Rente, Krankengeld, Unterhalts-
beiträge, Ausbildungs- und Lehrhilfen, Mieteinnahmen, Sachbezüge und ähnliches. 

(9) Bei Überschreitung bzw. Unterschreitung der Einkommensgrenze, bei Änderungen der maßgeb-
lichen Kinderzahl oder der Betreuungsart erfolgt die Gebührenneufestsetzung zum nächsten 
Monatsersten. Eine rückwirkende Anpassung ist nicht möglich. 

(10)  Im Einzelfall kann eine Gebührenreduzierung (Härtefallregelung) durch die Gemeinde Nordheim 
gewährt werden. 
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§ 9 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht zum jeweiligen Aufnahmemonat auf Grundlage der zugesagten Betreu-
ungstage. 

(2) Die monatliche Gebühr wird zum 5. des jeweiligen Monats fällig. Sie wird dazu im Regelfall von der 
Gemeindekasse im Voraus, bis zum 5. des Monats, abgebucht. Dazu erteilen die Gebührenschuldner 
der Gemeindekasse Nordheim ein SEPA-Lastschrift-einzugsmandat. Die Gebührenschuldner haben für 
ausreichende Kostendeckung zu sorgen. 

 

§ 10 
Versicherung / Haftung 

(1) Die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Betreuung fällt unter den Versicherungsschutz der 
Schülerunfallversicherung. Hiervon wird auch der Weg zum und vom Betreuungsangebot er-
fasst, des Weiteren alle Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Einrichtungsgeländes 
(Spaziergänge, Feste, etc.). 

(2) Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, müssen der Einrichtungs-
leitung unverzüglich gemeldet werden. 

(3) Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitarbeiter/innen weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verursachte(n) Verlust, Beschädigung oder Verwechslung der Garderobe und Ausstattung 
der Kinder wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, 
Fahrräder etc. 

(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. Es wird des-
halb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

 

§ 11 
Regelung in Krankheitsfällen 

(1) Darf ein Kind wegen einer Krankheit die Schule nicht besuchen, ist auch der Besuch der Einrich-
tung ausgeschlossen. 

(2) Im Übrigen gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes, hier speziell die §§ 33 und 34 
(Anlage 2). 

Dies betrifft ebenso das Erziehungspersonal und alle weiteren Personen, die die Einrichtungen 
besuchen. 

Die Einrichtungsleitung muss unverzüglich hierüber informiert werden. 

(3) Eine Wiederaufnahme ist gemäß § 34 Abs. 1 IfSG erst dann möglich, wenn nach ärztlichem Urteil 
eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder der Verlausung nicht zu befürchten ist.  

Der Träger kann dieses ärztliche Urteil in Form einer schriftlichen Unbedenklichkeitsbescheini-
gung verlangen. 

(4) In besonderen Fällen, insbesondere bei chronisch kranken Kindern, werden ärztlich verordnete 
Medikamente bzw. Notfallmedikamente, die eine Einnahme in der Tageseinrichtung während 
der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher Vereinbarung zwischen Personen-
sorgeberechtigten und den pädagogischen Fachkräften auf der Grundlage eines ärztlichen Attes-
tes und ggf. nach Einführung durch den Facharzt verabreicht. 

(5) Chronische Krankheiten wie Allergien, Aids, Hepatitis, Diabetes und dergleichen, welche beson-
deren Umgang bzw. Aufmerksamkeit benötigen, sind der Leitung und dem Träger vor Aufnahme 
bzw. bei Auftreten der Erkrankung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
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§ 12 
Aufsicht 

(1) Die Aufsicht der Betreuungskräfte beginnt mit dem Eintreffen des Kindes in der Einrichtung und 
endet mit dem Verlassen der Einrichtung durch das Kind, spätestens mit dem für die Einrichtung 
festgelegten Betreuungsende. 

(2) Der Weg von und zum Betreuungsangebot sowie auf dem Heimweg fällt nicht unter die Aufsicht 
der Betreuungskräfte. 

(3) Bei Festen und Feiern mit Elternbeteiligung obliegt die Aufsichtspflicht den Personensorgebe-
rechtigten. 

 

§ 13 
Datenschutz 

(1) Zur Aufnahme der Kinder in der Schülerbetreuung ist die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich. 

(2) Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreuung 
des Kindes in der Einrichtung erhoben werden oder verwendet werden, unterliegen den für den 
Träger geltenden Bestimmungen des Datenschutzes. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann 
beim Träger erfragt werden. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. 

(3) Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn 
eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche und zweckbestimmte 
Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt. 

(4) Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Drucksachen und/oder im Internet erfolgt nur mit 
schriftlicher Einwilligung der Personensorgeberechtigten. 

(5) Ohne die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erhebt der Träger personenbezogene Da-
ten zu diesen bzw. zu deren Kind oder Kindern nur in dem Umfang, wie dies zur Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung erforderlich ist. Auf Verlangen stellt der Trä-
ger gemäß den für ihn geltenden Datenschutzbestimmungen den Personensorgeberechtigten 
folgende Informationen zur Verfügung: 

 Name und Kontaktdaten der Einrichtung 
 Ggf. Kontaktdaten des zuständigen Mitarbeiters des Trägers 
 Verarbeitungszwecke sowie die Rechtsgrundlage 
 Empfänger bzw. Kategorien der Empfänger 
 Angaben zur 

o Dauer der Speicherung der Daten oder eine Erläuterung der Art und Weise, wie 
die Dauer festgelegt wird, 

o Bestehen des Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

o Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
o Angaben zur gesetzlichen Grundlage, Erforderlichkeit bzw. den Folgen einer Ver-

weigerung der Angaben 
 Eine Übersicht der zu den Personenberechtigten und zum Kind gespeicherten Daten. 

 

§ 14 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Absätze oder Paragraphen für unwirksam erklärt werden, behalten die übrigen Paragra-
phen der Satzung ihre Rechtsgültigkeit. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 9. September 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Nordheim 
für die Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichts (FLIBS+) an der Kurt-von-Marval-Schule vom 
11.09.2023 außer Kraft. 

 

Nordheim, den 21.05.2024 

 

 

gez. 
Schiek 
Bürgermeister 

 

 

Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemein-
deordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Nordheim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Anlage 1 

 

Betreuungsgebühren (Elternbeitrag) 
 

Betreuungsgebühren Schülerbetreuung FLIBS+ für das Schuljahr 2024/2025 

 
Das Mittagessen ist gemäß der Satzung über die Festlegung des Essensgeldes separat zu bezahlen. 
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Betreuungsgebühren Schülerbetreuung FLIBS+ für das Schuljahr 2025/2026 

Das Mittagessen ist gemäß der Satzung über die Festlegung des Essensgeldes separat zu bezahlen. 
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Anlage 2 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
durch Gemeinschaftseinrichtungen  

gem. § 34 Abs.5 S.2 Infektionsschutzgesetz 

Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfältig durch! 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Menschen 
auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Aus diesem 
Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller Kinder und auch 
des Personals der Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen. Über diese wollen wir 
Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliches Besuchsverbot         

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine andere 
Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein 
entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Erkrankung 
(oder selten: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, Mit-
schüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass 
die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung 
der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2). 

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause blei-
ben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser Infekti-
onskrankheiten bestehen (Tabelle 3). 

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei einer 
ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender 
Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden 
Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, 
die einen Besuch in der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft, kann 
das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns bitte 
unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen 
dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterver-
breitung ergreifen können. 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine Möglichkei-
ten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. 
Dazu zählen das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitä-
ten im Freien. 

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für solche 
Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch 
allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps, und Windpocken). Weitere Infor-
mationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Gesund-
heitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Tabelle 1 
 
Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ver-
dacht auf Erkrankungen an folgenden Krankheiten: 
 

Ansteckende Borkenflechte Keuchhusten 
Ansteckungsfähige Lungentuberkulose Kinderlähmung (Poliomyelitis 
Bakterielle Ruhr Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung 

noch nicht begonnen wurde) 
Cholera Krätze (Skabies) 
Darmentzündung (Enteritis) die durch EHEC ver-
ursacht wird 

Masern 

Diphterie Meningokokken- Informationen 
Durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelb-
sucht / Leberentzündung 

Mumps 

Hirnhautentzündung durch Hib- Bakterien Pest 
Infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 
verursachter, Durchfall und/oder Erbrechen (gilt 
nur für Kinder unter 6 Jahren) 

Röteln 

Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 
Ebola) 

Scharlach oder andere Infektionen mit dem Bak-
terium Streptococcus pyogenes 

Typhus oder Paratyphus Windpocken (Varizellen) 
 

 

Tabelle 2 
 
Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mitteilungs-
pflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 
 

Cholera - Bakterien Typhus oder Paratyphus- Bakterien 
Diphterie- Bakterien Shigellenruhr - Bakterien 
EHEC- Bakterien  

 

Tabelle 3 
 
Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankungen an 
folgenden Krankheiten bei einer Person in der Wohngemeinschaft 
 

Ansteckungsfähige Lungentuberkulose Kinderlähmung (Poliomyelitis 
Bakterieller Ruhr (Shigellose) Masern 
Cholera Meningokokken- Infektion 
Darmentzündung (Enteritis) die durch EHEC ver-
ursacht wird 

Mumps 

Diphterie Röteln 
Durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelb-
sucht / Leberentzündung 

Typhus oder Paratyphus 

Hirnhautentzündung durch HIB- Bakterien Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 
Ebola) 

Pest Windpocken 
 

Nach einer Vorlage des RKI: www.rki.de 
 

 

 

 


